
Satzung

$ 1 Name, S.iW, Geschäftsjahr
(1) Der Verein fühft den Namen "Turn- und Sportverein Ingenried e.V.". Kurz-
fassung: ,,TSV Ingenried e.V.".
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 86980 Ingenried und ist im Vereinsregister
beim Amtsgericht München, Registergericht, Infanteriestr. 5, 80797 München
unter der Nummer VR 90097 eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V.
(BLSV). Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die Zuge-
hörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-spoftverband e.V. vermit-
telt.

$ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwiftschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der
Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigen.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.

Eine Anderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich
dem Bayerischen Landes-sportverband e. V., den betroffenen Sportfach-
verbänden sowie dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften an.

$ 3 Vereinstätigkeit
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung der
Sportarten Fußball, Turnen und Skispoft.
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

$ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit
(1) Die Vereins- uÄd Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt,
soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt
(2) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Vorstandsmitglieder
können für Ihre Tätigkeit eine pauschale Vergütung im Rahmen des 5 f frtr. ZOa
EStG erhalten.



(3) Die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufiruendungsersatz-
anspruch nach $ 570 BGB für solche Aufiruendungen, die ihnen durch die Tätigkeit
für den Verein entstanden sind.
(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden
nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffä-
hig sein müssen, nachgewiesen werden.
(5) Vom Ausschuss kann beschlossen werden, den Aufiruendungsersatz nach Ab-
satz 2 im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge und
Pa uschalsätze zu begrenzen.
(6) Weitere Einzelheiten regelt der Ausschuss durch Beschluss.

5 5 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Ausschuss. Mit Be-
schlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger
bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.
(3) Die Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Ausschuss ist unanfechtbar.
(a) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich.
(5) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahl-
recht. Abweichend besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives Wahl-
recht mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Die Bestellung eines Minderjährigen
wird erst mit der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter wirksam.
(6) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

$ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der Been-
digung der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte
Vereinsämter.

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit
zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
möglich.
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder
eines Organs ausgeschlossen werden,

a) wenn das Mitglied trotz schriftl icher Mahnung seiner Beitragspflicht nicht
nachgekommen ist,

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt,
c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung
und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Be-
schlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Ausschuss mit Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Auße-
rung zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss ist innerhalb von vier Wochen



nach Bekanntgabe die schriftl iche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig.
Diese entscheidet alsdann auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung endgültig.
(5) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss bei Vor-
liegen einer der in Abs. 3 für den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen
mit folgenden Ordnungsmaßnahmen belegt werden:

a) Verweis

b) Ordnungsgeld, das der Vereinsausschuss in angemessener Höhe festlegt. Die
Obergrenze liegt bei € 500,00.

c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an spoftlichen und sonsti-
gen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein ange-
hört

d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom Verein
betriebenen Sportanlagen und Gebäude.

(6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels einge-
schriebenen Briefes oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbe-
schlusses tritt jedoch bereits mit der Beschlussfassung ein.
(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon
jedoch unberührt.

$ 7 Beiträge
(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag (Geldbeitrag) zu leisten. Dieser ist
jährlich im Voraus zum 01.02. eines Jahres zu entrichten. Bei unterjährigem Ein-
tritt wird der volle Jahresbeitrag sofort fällig. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung
ein.

(2) Der Jahresbeitrag ist ausschließlich per Lastschrifteinzug zu entrichten. Mit
dem Aufnahmeantrag ist dem Verein daher die Kontoverbindung mitzuteilen und
eine Lastschrifteinzugsermächtigung zu efteilen.
(3) Die Höhe der Geldbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt;
sie dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft aus-
geschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage
geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder
teilweise erlassen werden. Uber ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet
der Ausschuss.
(4) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereines kann die Erhebung einer
zusätzlichen Umlage in Form einer Geldleistung beschlossen werden. Diese darf
das S-fache eines Jahresbeitrages nicht überschreiten. Eine Staffelung entspre-
chend der Beitragsordnung ist möglich.
(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Anderungen der Bankverbindung
und seiner Anschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

$ I Organe des Vereines

Organe des Vereines sind:



a

a

o

der Vorstand

der Ausschuss

die M itgliederversam mlung

$ 9 Vorstand

(f) Der Vorstand besteht aus dem l.Vorsitzender/Vorstand und seinem Stell-
vertreter (2.Vorstand).

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. oder 2. Vor-
stand allein vertreten (Vorstand im Sinne des g 26 BGB).
(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neu-
wahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeit nie-
derlegen, sofern dies nicht zur Unzeit efolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstan-
des vor Ablauf der Amtsperiode aus, so wird der Verein bis zur Neuwahl vom
verbleibenden Vorstandsmitglied alleine vertreten. Das gilt jedoch nur bis zur
nächsten M itgliederversa m mlung.
(4) Eine Wiederwahl ist möglich.
(5) Der Vorstand fühtt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, dass
der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit einem Ge-
schäftswert von mehr als € 5,000,00 für den Einzelfall bzw. bei Dauerschuldver-
hältnissen im Jahresgeschäftsweft von mehr als € 5.000,00 der vorherigen Zu-
stimmung durch den Ausschuss bedarf.
(6) Vorstandsmitglieder nach $ 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder werden.

S 10 Vereinsausschuss

(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus
. den beiden Mitgliedern des Vorstandes
o dem Kassier
. dem Schriftführer
. dem Jugendleiter
. den drei Abteilungsleitern
. den vier Beisitzern

Die weiteren Mitglieder des Vereinsausschusses werden durch die Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt.
(2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens viermal im Jahr zusammen, ansons-
ten nach Bedaff oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt.
Die Sitzungen werden durch den l.Vorstand, im Falle von dessen Verhinderung
durch seinen Stellvertreter einberufen und geleitet.
(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich
aus der Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung dem Aus-
sch uss weitergehende Ei nzela ufgaben übertra gen.



Die Beschlüsse des Ausschusses werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

5 11 Mitgliederversämmlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt.
Der genaue Zeitpunkt wird vom Ausschuss festgelegt.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies
von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe
und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird.
(3) Die Einberufung zu allen Mitgliederuersammlungen erfolgt zwei Wochen vor
dem Versammlungstermin durch den Vorstand per öffentlichem Aushang in der
Gemeinde Ingenried und durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Ver-
eins. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in
der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu
bezeichnen sind.
(4) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Stimmenthaltung
wird als ungültige Stimme gezählt.

Beschlüsse über die Anderung der Satzung bedürfen jedoch einer 2/3-Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen.

Eine Anderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von 9/10 der abge-
gebenen gültigen Stimmen.
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorstand, bei dessen Verhinderung
von seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied
des Ausschusses geleitet. Ist kein Ausschussmitglied anwesend, bestimmt die
Versammlung den Leiter.
(7) Die Aft der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine
geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder dies beantragt.
(8) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten
zuständig:

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des
Ausschusses

b) Wahl und Abberufung sowie Entlastung der zwei Kassenprüfer

c) Entgegennahme des Kassenberichtes

d) Beschlussfassung über Anderungen der Satzung und eine Vereinsauflösung

e) Beschlussfassung über das Beitragswesen

f) Beschlussfassung über die Rücklagenbildung

g) Beschlussfassung über die Neugründung und Auflösung von Abteilungen
h) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz erge-

ben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind.



(9) Uber die Mitgliederyersammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese
ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

5 12 Kassenprüfung
(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von jeweils drei Jahren
gewählten zwei Prüfer überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines
einschließlich der Kassen der einzelnen Abteilungen in rechnerischer und sachli-
cher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und In-
formationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährliclr in der Mit-
gliederversammlung zu berichten.
(2) Sonderprüfungen sind möglich.

5 f3 Abteilungen

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können vom Vorstand mit Geneh-
migung des Vereinsausschusses rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet
werden.

Derzeit bestehen folgende Abteilungen:
- Fußball
- Turnen
- Skisport

Den Abteilungen steht nach Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsausschusses
das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein.
(2) Die Abteilungsversammlungen wählen ihre Abteilungsleitung auf die Dauer
von drei Jahren.

Die Satzung des Vereins gilt für die Abteilungen entsprechend.
(3) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden.

g t4 Ehrungen
(1) Mitglieder können für außerordentliche sportliche Leistungen, für langjährige
Vereinszugehörigkeit sowie für besondere Verdienste um den Verein und den
sport im Allgemeinen geehft werden. Näheres regelt die Ehrenordnung.
(2) Weitere Ehrungen wbrden durch die Ehrenordnung geregelt.

S 15 Haftung
(1) Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet dessen Gläubigern nur das Vereins-
vermögen.
(2) Die Haftung des Vereins richtet sich nach S 31 BGB.
Für Schäden, die ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergü-
tung € 500,00 im Jahr nicht übersteigt, in Erfüllung ihrer ehrenamtllchen Tätig-
keit verursachen, haften diese gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Ver-
ein, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.



(3) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus
der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anla-
gen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.
(a) Eine Haftung der Mitglieder untereinander ist auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt.

E 16 Auflösung des Vereines
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und
unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen zwei Drittel der stimm-
berechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine
Dreivieftelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine
Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.
In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die
dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.
(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es wiederum
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Sat-
zung zu verwenden an die Bürgerstiftung Ingenried.

g L7 Datenschutz

(l) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Ver-
pflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sport-
fachverbänden (DFB GmbH und des BFV) ergeben, werden im Verein unter Be-
achtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung
(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital ge-
speichert: Mitgliedsnummer, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Eintrittsdatum, Geschlecht, Alter, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Bankver-
bindun g, Abtei I u ngszu gehörig keit, Spielerfotos
Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder
mit der Beitrittserklärung zustimmen.
(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Täti-
gen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu ge-
ben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht
auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.
(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflich-
tet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den
BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzuge-
hörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des
BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zu-



ordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt (DFB GmbH und des BFV),
werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke bzw. zur Durch-
führung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereins-
mitglieder im folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: Vorname,
Nachname, Gebuftsdatum, Adresse, Spielerfoto, Mannschaftsfoto
(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen
der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu an-
deren Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten
Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.
(5) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsge-
mäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten ünd
Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und
übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien so-
wie elektronische Medien.
(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser
Satzung stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisie-
ren, ordnen,.. speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden,
Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, einsinrgnken, L6-
schen, Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Aus-
maß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsge-
mäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem v-eräin
- abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung - nur erlaubt, sofern er auf-
grund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur
Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen
Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der
DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespei-
cheften Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie äuf 

-Be-

richtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und übertrag-
barkeit seiner Daten,
(8) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.
(9) Die Speicherdauer der Fotos und der persönlichen Daten werden als Refe-
renzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf.
Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielärfotos i.e.
bewusst vor Spielen manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es daher not-
wendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein eingesehen werden können.
(1O) Das Nutzungsrecht des Fotos die im Weiteren enryähnte Zusicherung, über
die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen, bedeutet (verein-
facht), dass der Spieler alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bil-
des für die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professi-
oneflen Fotografen ist dieses zu überprüfen, z.B. aber auch beim Downioad aus
dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte im Allgemeinen beim
Fotografen. Diese Hinweise ersetzen jedoch selbstverständlich keine Rechtsbera-
tung

(f 1) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein
Datenschutzbeauftragter bestellt [ab 10 Personen, die mit der Datenverarbei-
tung beschäftigt sindl.



5 18 Inkrafttreten

Die Satzung wurde durch die Mitgliederyersammlung am 05.04.2019 geändert
und in der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Anderung tritt mit Eintragung
in das Vereinsregister in Kraft.

Ingenried, a"n..2Q,.A6*2.A/ 3

l.Vorstand

2.Vorstand


